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genden. Der Einsatz kann sehr vielfältig gestaltet
werden.

Das Lehrmittel schlägt eine Brücke vom intramuralen

zum extramuralen Bereich, von unserer
Gesellschaft zu anderen Kulturen, vom Passanten
auf der Strasse zu uns als Pflege- und Betreuungspersonen

- und vor allem: zum alten, verwirrten
Menschen.

Am Dienstag, 16. November 1993, wird für die
praktische Anwendung dieses Lehrmittels im
Felix-Platter-Spital in Basel ein Seminar für
Kursleiter/innen angeboten.

«Unterwegs zurück» ist das erste deutsche
Lehrmittel, welches einen umfassenden Einstieg in die
Thematik der Begleitung und Betreuung des
verwirrten älteren Menschen bietet. Das Lehrmittel
beeindruckt mich und ich möchte es allen, die

Wer ist die ältere Generation?

In der Schweiz dient als Definitionsmerkmal für
die ältere Bevölkerung in der Regel das AHV-Ren-
tenalter (62/65).

Diese Definition führt dazu, dass sämtliche
Personen im Rentenalter als eine Einheit dargestellt
werden, trotzdem in diesem Altersbereich mindestens

eine ganze Generation vertreten ist. Gerade
die Heime leiden unter dieser Vereinfachung, da
in der breiten Bevölkerung dadurch das Verständnis

fehlt für die Anliegen der alten und hochbetagten

Bewohner eines Heimes.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) schlägt
nun folgende Definition vor:

Kurse im ZfP

Altersarbeit hat Zukunft
Soeben ist das Weitebildungsprogramm
des ZfP Zentrum für Personalförderung
erschienen. Das ZfP bietet Bildung und
Beratung für in der Altersarbeit tätige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Bereiche

und Führungsebenen. Aus dem
Angebot: Pflegefachkurse, Führungslehrgänge

für Pflegepersonal,
Heimleiterausbildung mit Eidg. Diplomprüfung,
Seminare im Bereiche Kommunikation,
Arbeitstechnik und Management, Supervi-
sion/Praxisberatung, Führungs- und
Organisationsberatung, innerbetriebliche
Seminare.

Mit den zielorientierten und praxisbezogenen

Weiterbildungen setzt sich das
ZfP für eine professionelle Altersarbeit
ein.

Infos: ZfP Zentrum für Personalförderung,

Kronenhof, CH-8267 Berlin-
gen/Thurgau, Telefon 054 61 33 82,
Telefax 054 62 57 70.

Interesse am Thema und Gelegenheit zu dessen
Bearbeitung haben, wärmstens empfehlen.

Ich selber war einige Jahre Pflegedienstleiterin in
einem grossen Wohn- und Pflegeheim mit geistig,
psychisch und/oder körperlich zum Teil
behinderten Heimbewohner/innen. Die Lebensqualität
für alle, die in einer solchen Institution leben/
arbeiten, hängt bedeutend ab von der Art und
Weise, wie wir miteinander umgehen, sprechen
usw. Konfliktbewältigung ist nicht nur ein
Führungsthema, sondern ein Alltags- und Lebensthema.

Das hier beschriebene Lehrmittel eignet
sich sehr gut, auch solche Themen gemeinsam zu
diskutieren und zu vertiefen.

Kathrin Gerber, Seminarleiterin, Beraterin
Gesellschaftfür Alters- und Pflegeheimberatung
Weissensteinstrasse 18, 4503 Solothurn

60 bis 75 Jahre: ältere Menschen
75 bis 90 Jahre: alte Menschen
über 90 Jahre: hochbetagt
über 100 Jahre: langlebig.

Solche Definierungen haben den Vorteil, dass sie
leicht bestimmbar und international vergleichbar
sind. Trotz den individuellen grossen Unterschieden

zwischen einzelnen Personen zeigt diese
Definition doch, dass auch die ältere Generation alles
andere als eine Einheit darstellt, sondern je nach
Lebensalter ganz andere Bedürfnisse hat.

Beratungstätigkeiten gegenüber Dritten

Verabschiedet an der Vorstandssitzung vom 11.

Juni 1990.

1. Der VAAE kann aus seinen Mitgliedern befähigte

und geeignete Persönlichkeiten für
Beratertätigkeiten bei Heimen und Behörden vermitteln.

2. Anfragen für Berateraufgaben sind an die
Geschäftsstelle zu richten. Die Geschäftsleitung
(GSL) unterbreitet eine solche Anfrage dem
Vorstand, bzw. dem Vorsitzenden des Vorstandes.

3. Die GSL kann für Berateraufgaben Personen-
Nominationen vorschlagen und Abklärungen
vornehmen.

4. Die Übernahme und Akzeptanz einer
Berateraufgabe durch eines unserer Mitglieder setzt die
Bewilligung der betroffenen Herkunfts-Träger-
schaft voraus. Es ist Sache des Bearbeiters, diese

Abklärungen selber vorzunehmen.

5. Der erste Beraterkontakt dient zur Klärung der
Machbarkeit und Formulierung der eigentlichen
Aufgabe. In der Regel sollen dafür lediglich die
Fahr- bzw. die Reisespesen erhoben werden.

6. Vor weiterer Arbeitsaufnahme ist ein
Kostenvoranschlag über den Gesamtaufwand der
Beratertätigkeit zu erstellen und die Abwicklung
rechtsgültig zwischen Vorstand/GSL VAAE und
Vertragspartner zu regeln.

7. Die Tarifansätze für eine eigentliche Beratungsaufgabe

werden individuell festgelegt und den
jeweiligen Voraussetzungen angepasst sowie vom
Vorstand VAAE bewilligt.

8. Die Verrechnungen für Beratertätigkeiten
erfolgen durch die GSL und dem Kassier;
Verrechnungsstelle: VAAE.

Wer kontrolliert das Vermögen
von alten Menschen?

Dies ist und bleibt sicherlich eine sehr heikle Frage.

Da hat eine Person während vielen Jahren sehr
selbständig und kompetent über Einkommen und
Vermögen verfügt und entschieden.

Mit zunehmendem Alter ist aber leider bei vielen
älteren Menschen das Gefühl für das Geld nicht
mehr so ausgeprägt. Man verliert die Dimensionen.

Wenn dann noch ein Pflegefall aus dieser Person
wird, sei es zu Hause oder im Altersheim, dann ist
man immer mehr auf fremde Leute angewiesen.
Es scheint nur natürlich, dass die gepflegte Person

den Pflegenden hie und da eine Aufmerksamkeit
zukommen lässt. Es kommt aber immer

wieder vor, dass ältere Personen den Pflegenden
dann Geschenke machen, bei denen man von
Vergabungen sprechen kann.

Beispiel:

A rzt beerbt steinreiche Patientin

Noch zu ihren Lebzeiten hat sich ein in der Stadt
Zürich praktizierender Arzt von einer betagten
Patientin eine Villa schenken lassen. Zudem ist er
von der Frau als Alleinerbe ihres Vermögens von
mehreren Millionen Franken eingesetzt worden.
Der Vorstand der Ärztegesellschaft des Kantons
Zürich hat die Vorwürfe in diesem Fall als derart
gravierend eingestuft, dass er beim Ehrenrat der
Gesellschaft eine Klage gegen den betreffenden
Arzt eingereicht hat. Es muss angenommen werden,

dass ein Arzt bei der Behandlung einer
Patientin nicht mehr frei handeln kann, wenn ihm
derart grosse Schenkungen gemacht werden.

Dass grosszügige Geschenke von betagten Patienten

an ihre Betreuer und Betreuerinnen als
problematisch oder gar als unakzeptabel angesehen werden,

zeigen auch zwei Beispiele der Haushalthilfe,
die sich bei der Pro Senectute Winterthur ereignet
haben. Die Organisation hat zwei Spitexhelferin-
nen fristlos entlassen, die sich unabhängig
voneinander von Witwern reichlich beschenken lies-
sen.

Kommentar der Geschäftsstelle

Auch im Heim ist es von Vorteil, wenn das
Problem von Geschenken zwischen Betreuten und
Betreuenden einer klaren Regelung unterstellt ist,
wobei zu beachten ist, dass es auch bei weit geringeren

Beträgen als in den oben zitierten Beispielen
zu Problemen führen kann.

Besondere Vorsicht ist ebenfalls bei Geschenken,
wie Schmuck oder Kunstgegenständen,
angebracht, deren Wert nicht so genau festgelegt werden

kann.

Als Geschenk sind auch Kaufpreise zu betrachten,

die unter dem Verkehrswert liegen, wie zum
Beispiel bei Wohnungen oder Häusern.

Nur tote Fische

schwimmen mit dem Strom.

GRAFFITTO

Verein Aargauischer
Aiterseinrichtungen
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